
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/9/30 87/13/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Da sich die Zuständigkeit des VwGH auf die im Bundesverfassungsgesetz erschöpfend aufgezählten Fälle beschränkt

und eine Überprüfung von Beschlüssen des Verfassungsgerichtshofes durch den VwGH gesetzlich nicht vorgesehen ist,

war die Beschwerde gem § 34 Abs 1 und 3 VwGG wegen o;enbarer Unzuständigkeit des VwGH in nicht ö;entlicher

Sitzung zurückzuweisen.
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